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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1995

Norm

Ergänzende VB für die Betriebsunterbrechungsversicherung freiberuflich Tätiger PktII

VersVG §6 E

Rechtssatz

Die in Pkt II der Ergänzenden Bedingungen für die Betriebsunterbrechungsversicherung freiberu5ich Tätiger normierte

Erklärung, nicht jede Beeinträchtigung der Arbeitskraft des Versicherungsnehmers durch Krankheit, sondern nur den

totalen Ausfall der Arbeitskraft des Unternehmers versichern zu wollen, stellt eine zulässige Einschränkung des

Versicherungsrisikos dar.
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